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Beratungsvorlage 
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
am 17.12.2019 
 
 
TOP 5_1 
Verlängerung des Erbbauvertrags mit dem Tennis-Club Rot-Weiß Heitersheim 
 
 
1 Sachverhalt 

Der bestehende Erbbauvertrag zwischen der Stadt Heitersheim und dem Tennis-Club Rot-
Weiß Heitersheim hat noch eine Laufzeit bis zum 30.09.2026. Der Vertrag bezieht sich auch 
auf das Clubheim des Tennis-Clubs. 
 
Bekanntermaßen beabsichtigt der Tennis-Club eine größere Umbaumaßnahme, die vor allem 
die Umkleidekabinen betrifft. Es ist beabsichtigt in den Haushalt 2020 einen höheren 
Zuschussbetrag hierfür einzustellen. 
 
Darüber hinaus ist der Tennis-Club auf Fördermittel des Badischen Sportbundes angewiesen. 
Voraussetzung für die Bewilligung der Fördermittel des Badischen Sportbundes ist allerdings, 
dass das Clubheim auch für mindestens 20 weitere Jahre genutzt werden kann. 
 
Der Vorsitzende des Tennis-Clubs Rot-Weiß Heitersheim e.V., Herr Dr. Teller, hat deshalb um 
vorzeitige Verlängerung des Erbbauvertrages gebeten.  
  
2 Bewertung 

Der Tennis-Club Rot-Weiß Heitersheim e.V. ist gemeinnützig und trägt positiv zum 
Vereinsleben der Stadt Heitersheim bei. Die Jugendarbeit ist vorbildlich. Der Fortbestand 
Tennis-Club ist dauerhaft gesichert. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte der Erbbauvertrag zur Sicherung der Zuschussmittel des 
Badischen Sportbundes für weitere 20 Jahre und 3 Monate, also bis zum Ablauf des 
31.12.2046 verlängert werden. 
 
3 Beschlussvorschlag 

Der Erbbauvertrag zwischen Stadt Heitersheim und dem Tennis-Club Rot-Weiß 
Heitersheim e.V. wird bis zum 31.12.2046 verlängert.  
 
Anlage: 

5_2 Anl. Bestehender Erbbauvertrag mit dem Tennis-Club Rot-Weiß  

 
 
Martin Löffler, Telefon: 07634/402-20 

Az.: 552.6; 880.81; 022.31 

 






























